
 





 

 



 

 



 







 



 



 



 





 



 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 





 
 

 
 
 
 
 







 













 

 



 













Jahresabschluss S
zum 31. Dezember 2021

der Stadtsparkasse Wedel

Sitz Wedel

eingetragen beim

Amtsgericht Pinneberg

Handelsregister-Nr. HRA 4075 PI



Stadtsparkasse Wedel

Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2021
31.12.2020

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 1.156.408,73 1.129
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 30.483.861,67 18.927

31.640.270,40 20.056
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung

bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind
a) Schatzwechsel und unverzinsliche  Schatzanweisungen

sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen 0,00 0
b) Wechsel 0,00 0

0,00 0
3. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig 10.209.243,76 12.246
b) andere Forderungen 29.706.078,95 24.844

39.915.322,71 37.090
4. Forderungen an Kunden 467.410.456,18 463.174

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 63.727.918,84 EUR ( 59.661 )
Kommunalkredite 20.390.329,48 EUR ( 23.430 )

5. Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere
a) Geldmarktpapiere

aa) von öffentlichen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

ab) von anderen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

0,00 0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen

ba) von öffentlichen Emittenten 81.523.595,42 65.302
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 81.523.595,42 EUR ( 65.302 )

bb) von anderen Emittenten 41.998.855,06 36.042
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 41.998.855,06 EUR ( 36.042 )

123.522.450,48 101.344
c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 0

Nennbetrag 0,00 EUR ( 0 )
123.522.450,48 101.344

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 68.515.226,76 60.174
6a. Handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 5.953.557,15 5.192

darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Wertpapierinstituten 0,00 EUR ( - )

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 1.025.000,00 1.025
darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Wertpapierinstituten 0,00 EUR ( - )

9. Treuhandvermögen 1.161.111,10 1.386
darunter:
Treuhandkredite 1.161.111,10 EUR ( 1.386 )

10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich
Schuldverschreibungen aus deren Umtausch 0,00 0

11. Immaterielle Anlagewerte
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 33.988,00 17

c) Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0
d) geleistete Anzahlungen 0,00 0

33.988,00 17
12. Sachanlagen 2.088.986,22 1.078
13. Sonstige Vermögensgegenstände 4.522.891,94 568
14. Rechnungsabgrenzungsposten 88.122,13 101

Summe der Aktiva 745.877.383,07 691.204



Stadtsparkasse Wedel

Passivseite
31.12.2020

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 8.115,97 6
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 201.104.000,49 149.609

201.112.116,46 149.615
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 95.548.773,48 93.393
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 441.336,53 629
95.990.110,01 94.022

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 349.121.142,43 339.984
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 5.016.545,16 18.179

354.137.687,59 358.163
450.127.797,60 452.185

3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen 0,00 0
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

darunter:
Geldmarktpapiere 0,00 EUR ( 0 )

0,00 0
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 1.161.111,10 1.386

darunter:
Treuhandkredite 1.161.111,10 EUR ( 1.386 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 348.577,73 332
6. Rechnungsabgrenzungsposten 12.834,29 18
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 9.805.671,00 8.928
b) Steuerrückstellungen 70.000,00 2.040
c) andere Rückstellungen 2.118.758,77 1.935

11.994.429,77 12.903
8. (weggefallen)
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 8.445.260,93 3.445

10. Genussrechtskapital 0,00 0
darunter:
vor Ablauf von zwei Jahren fällig 0,00 EUR ( 0 )

11. Instrumente des zusätzlichen aufsichtsrechtlichen Kernkapitals 10.250.000,00 10.250
12. Fonds für allgemeine Bankrisiken 26.000.000,00 25.500
13. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 0,00 0
b) Kapitalrücklage 0,00 0
c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 35.571.244,68 34.981
35.571.244,68 34.981

d) Bilanzgewinn 854.010,51 590
36.425.255,19 35.571

Summe der Passiva 745.877.383,07 691.204

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 6.101.483,83 6.161

Über eine weitere, nicht quantifizierbare Eventualverbindlichkeit wird im Anhang berichtet.
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0

6.101.483,83 6.161
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 50.383.666,62 43.222

50.383.666,62 43.222



Stadtsparkasse Wedel
Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2020

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 EUR EUR EUR TEUR
1. Zinserträge aus

a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 10.311.671,26 11.037
darunter:
abgesetzte negative Zinsen 69.225,27 EUR ( 14 )

b) festverzinslichen Wertpapieren
und Schuldbuchforderungen 1.706.937,77 1.761

12.018.609,03 12.798
2. Zinsaufwendungen 1.268.102,00 1.969

darunter:
abgesetzte positive Zinsen 886.351,70 EUR ( 397 )

10.750.507,03 10.829
3. Laufende Erträge aus

a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 1.837.111,66 1.535
b) Beteiligungen 188.236,47 280
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 0

2.025.348,13 1.815
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-

führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0
5. Provisionserträge 4.573.669,36 4.268
6. Provisionsaufwendungen 223.370,44 177

4.350.298,92 4.091
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 0
8. Sonstige betriebliche Erträge 217.047,29 490

darunter:
aus der Abzinsung von Rückstellungen 6.648,00 EUR ( 4 )

9. (weggefallen)
17.343.201,37 17.225

10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
a) Personalaufwand

aa) Löhne und Gehälter 5.281.567,81 5.460
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 1.673.236,82 1.359
darunter:
für Altersversorgung 733.536,22 EUR ( 424 )

6.954.804,63 6.819
b) andere Verwaltungsaufwendungen 4.334.747,47 3.987

11.289.552,10 10.806
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 345.533,97 172
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.135.796,84 1.038

darunter:
aus der Aufzinsung von Rückstellungen 904.773,91 EUR ( 794 )

13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 3.117.906,12 422

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung
von Rückstellungen im Kreditgeschäft 0,00 0

3.117.906,12 422
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 7.449,51 0

16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 0,00 321

7.449,51 321
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 500.000,00 3.500
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 946.962,83 1.609
20. Außerordentliche Erträge 0,00 0
21. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0
22. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 72.322,29 999
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 20.630,03 20

92.952,32 1.019
25. Jahresüberschuss 854.010,51 590
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

854.010,51 590
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

a) aus der Sicherheitsrücklage 0,00 0
b) aus anderen Rücklagen 0,00 0

0,00 0
854.010,51 590

28. Einstellungen in Gewinnrücklagen
a) in die Sicherheitsrücklage 0,00 0
b) in andere Rücklagen 0,00 0

0,00 0
29. Bilanzgewinn 854.010,51 590
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ANHANG 
 
 
A. Allgemeine Angaben 
 
Der Jahresabschluss der Stadtsparkasse Wedel wurde nach den für Kreditinstitute geltenden Vorschriften 
des Handelsgesetzbuches (HGB) und der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und 
Finanzdienstleistungsinstitute (RechKredV) aufgestellt. 
 
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden 
stetig angewendet. 
 
Die Forderungen an Kreditinstitute und Kunden wurden zum Nennwert bzw. zu den Anschaffungskosten 
bilanziert. 
 
Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Nennwert und dem niedrigeren Auszahlungsbetrag wurde unter 
den Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite aufgenommen. Er wird grundsätzlich laufzeit- und ka-
pitalanteilig aufgelöst, im Falle von Festzinsvereinbarungen erfolgt die Verteilung auf die Dauer der Fest-
zinsvereinbarung. 
 
Für Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, bestehen Einzelwertberich-
tigungen. Für das latente Adressenausfallrisiko im Kreditgeschäft wurden angemessene Pauschalwertbe-
richtigungen berücksichtigt, basierend auf der Grundlage der als Steuerungsgröße im Rahmen des inter-
nen Risikomanagements angesetzten erwarteten Verluste der kommenden 12 Monate. Damit wird nach 
einer Analyse des Kreditportfolios dem erwarteten Ausfallrisiko entsprochen. Die Pauschalwertberichti-
gungen werden in unterschiedlichen Bilanzposten ausgewiesen.   
 
Die Bewertung der Wertpapiere erfolgte zu den Anschaffungskosten oder den niedrigeren Börsenkursen, 
Marktkursen bzw. beizulegenden Werten am Bilanzstichtag; ggf. wurde auf diese Werte zugeschrieben. 
Alle Wertpapiere wurden unabhängig von der Zuordnung zum Anlage- oder Umlaufvermögen nach dem 
strengen Niederstwertprinzip bewertet. 
 
Für die Ermittlung des Bewertungskurses haben wir die festverzinslichen Wertpapiere daraufhin unter-
sucht, ob zum Bilanzstichtag ein aktiver Markt oder inaktiver Markt vorliegt. Für die Abgrenzung haben wir 
die Kriterien zugrunde gelegt, die in der MiFiD II (Markets in Financial Instruments Directive-Richtlinie 
2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014) für die Abgrenzung eines 
liquiden von einem illiquiden Markt festgelegt wurden. Auf Basis der Abgrenzungskriterien liegen für die 
festverzinslichen Wertpapiere weit überwiegend nicht aktive Märkte vor. In den Fällen, in denen wir nicht 
von einem aktiven Markt ausgehen konnten, haben wir die Bewertung anhand von Kursen des kursver-
sorgenden Systems vorgenommen, denen unter Verwendung laufzeit- und risikoadäquater Zinssätze ein 
Discounted Cashflow Modell zugrunde liegt.  
 
Für Investmentfondsanteile haben wir grundsätzlich als beizulegenden Zeitwert den investmentrechtlichen 
Rücknahmepreis angesetzt. 
 
Die Bewertung der unter Posten Aktiva 6 ausgewiesenen Anteile an Immobilienfonds in der Rechtsform 
einer GmbH & Co. KG erfolgte auf Basis des Nettovermögenswertes.  
 
Die Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen werden mit den Anschaffungskosten bzw. 
dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert 
werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen. Die Bewertung erfolgte unter Zu-
grundelegung des strengen Niederstwertprinzips.  
 
Entgeltlich erworbene Software wurde nach den Vorgaben des IDW - 

 n.F.) unter dem Bilanzposten Immaterielle 
Anlagewerte ausgewiesen. Sie ist mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibun-
gen angesetzt worden, wobei die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zugrunde gelegt wurde. 
 
Die Grundstücke wurden mit den Anschaffungskosten bilanziert. Die Gebäude des Anlagevermögens so-
wie die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter 
Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen angesetzt (§ 340e Abs. 1 Satz 1 und 3 i. V. m. § 253 Abs. 
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1 und 3 HGB). Die Gebäude wurden linear mit den steuerlich zulässigen Sätzen abgeschrieben. Bei einem 
Gebäude wurde die degressive Abschreibung nach § 7 Abs. 5 EStG gewählt. Entsprechend Art. 67 Abs. 
4 Satz 1 EGHGB erfolgte eine Beibehaltung der niedrigeren Wertansätze gem. §§ 254, 279 Abs. 2 HGB 
a. F. und der Abschreibungsmethode. 
 
Bei Einbauten in gemieteten Räumen bis zum 31. Dezember 1997 erfolgt die Verteilung der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten entsprechend der Dauer des jeweiligen Vertragsverhältnisses, wenn diese kürzer 
ist als die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Nach dem 31. Dezember 1997 durchgeführte Einbauten 
werden nach den für Gebäude geltenden Grundsätzen linear abgeschrieben. Für gesondert bewertbare 
Gebäudeteile (Schalterhallen) erfolgte die Abschreibung linear auf Grundlage der betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer. 
 
Bei beweglichen abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens erfolgten die planmäßigen Ab-
schreibungen linear gemäß § 7 Abs. 1 EStG. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 
mehr als 250,00 EUR bis 1.000,00 EUR netto (Software bis 410,00 EUR netto) wurden in einen Sammel-
posten eingestellt, der über fünf Jahre linear Gewinn mindernd aufgelöst wird. Geringwertige Wirtschafts-
güter sowie Software mit Anschaffungskosten bis 250,00 EUR netto wurden direkt als Aufwand gebucht. 
 
Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten 
(Nennwert) unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. 
 
Die Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Ist der Erfüllungsbetrag   
bei Verbindlichkeiten höher als der Auszahlungsbetrag, wird der Unterschiedsbetrag unter den Rech-
nungsabgrenzungsposten der Aktivseite aufgenommen und laufzeitanteilig aufgelöst, im Falle von Fest-
zinsvereinbarungen erfolgt die Verteilung auf die Dauer der Festzinsvereinbarung. 
 
Die Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beur-
teilung notwendig ist; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Beim 
erstmaligen Ansatz von Rückstellungen wird der diskontierte Erfüllungsbetrag in einer Summe erfasst 
(Nettomethode). Bei der Ermittlung der im Zusammenhang mit der Rückstellungsbewertung entstehenden 
Aufwendungen und Erträge wurde davon ausgegangen, dass eine Änderung des Abzinsungszinssatzes 
erst zum Ende der Periode eintritt, sodass der Buchwert der Verpflichtungen mit dem Zinssatz zum Ende 
der Periode aufgezinst wurde. Entsprechendes gilt für eine Veränderung des Verpflichtungsumfangs; bei 
einem teilweisen Verbrauch der Rückstellung vor Ablauf der Restlaufzeit gilt die Annahme, dass dieser 
Verbrauch erst zum Ende der jeweiligen Periode in voller Höhe erfolgt. 
 
Die Pensionsrückstellungen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf der Grundlage 
der Richttafeln 2018 G von Heubeck entsprechend dem Anwartschaftsbarwertverfahren unter Berücksich-
tigung der zukünftig erwarteten Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2,0 % sowie Rentensteigerungen von 
1,5 % ermittelt. Die Pensionsrückstellungen werden mit dem von der Deutschen Bundesbank veröffent-
lichten Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre abgezinst, der sich bei einer angenommenen Restlauf-
zeit von 15 Jahren ergibt. Für die Errechnung des Gutachtens wurde ein auf das Jahresende prognosti-
zierter Durchschnittszinssatz von 1,87 % (Vorjahr 2,31%) zugrunde gelegt. Der veröffentlichte Satz beträgt 
1,87 %. Es ergeben sich daraus keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Sparkasse, da der prognostizierte Zinssatz dem zum 31. Dezember 2021 veröffentlichten Zinssatz ent-
sprach. 
 
Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages unter Berücksich-
tigung zukünftiger Kostensteigerungen gebildet. Sie wurden bei einer voraussichtlichen Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden, von der Deutschen Bundesbank für den 
Monat Dezember 2021 (Prämienrückstellungen November 2021) veröffentlichten durchschnittlichen 
Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst. 
 
Der Rückstellungsbetrag für die Verpflichtungen aus abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen wurde 
nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Berücksichtigung der zukünftig erwarteten Lohn- 
und Gehaltssteigerungen von 2,0 % ermittelt und für eine durchschnittliche Restlaufzeit von einem Jahr 
mit einem von der Deutschen Bundesbank am 31. Dezember 2021 veröffentlichten und auf das Jahres-
ende prognostizierten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre von 0,29 % abge-
zinst.  
 
Rückstellungen wegen der BGH-Rechtsprechung zur Wirksamkeit von Zinsänderungsklauseln in S-Prä-
miensparen (Aktenzeichen: XI ZR 234/20) und zum AGB-Änderungsmechanismus (Aktenzeichen: XI ZR 
26/20) wurden anhand von individuellen Merkmalen der bestehenden Verpflichtungen ermittelt und unter 
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Berücksichtigung bisheriger und erwarteter Kundenreaktionen die Wahrscheinlichkeit beurteilt, dass An-
sprüche geltend gemacht werden. Den für die Ermittlung etwaiger Zinsansprüche der Kunden zugrunde 
gelegten Referenzzinssatz haben wir aufgrund der ungeklärten Rechtslage für Zwecke der Bewertung der 
Rückstellung unter Berücksichtigung des handelsrechtlichen Vorsichtsprinzip festgelegt. Dabei wurden die 
vom BGH vorgegebenen Rahmenbedingungen berücksichtigt. Die Rückstellungshöhe entspricht damit der 
bestmöglichen Schätzung des Erfüllungsbetrages der Verpflichtungen zum Bilanzstichtag. Die von der 
BGH-Rechtsprechung zum AGB-Änderungsmechanismus erfassten Gebühren wurden seit der Verkün-
dung des Urteils nicht ertragswirksam in der GuV vereinnahmt und als Rückstellung ausgewiesen. 
 
Aufwendungen aus der Aufzinsung der Rückstellungen wurden im sonstigen betrieblichen Aufwand, Er-
träge aus der Abzinsung der Rückstellungen im sonstigen betrieblichen Ertrag erfasst. Erfolge aus der 
Änderung des Abzinsungssatzes oder Zinseffekte einer geänderten Schätzung der Restlaufzeit wurden 
im sonstigen betrieblichen Ertrag bzw. Aufwand ausgewiesen. 
 
Die Erfolgswirkung, die sich aus der Veränderung des Diskontierungssatzes gegenüber der Vorjahres-
rechnung bei der Ermittlung der Pensionsverpflichtungen ergibt, wird in Ausübung des Ausweiswahlrechts 
i. S. d. IDW RS H Handelsrechtliche Bilanzierung von Altersvorsorgeverpflichtungen  ebenfalls den 
Erfolgen aus der Auf- und Abzinsung in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen bzw. sonstigen be-
trieblichen Erträgen zugeordnet. 
 
Die ausgegebene nachrangige Inhaberschuldverschreibung in Form eines CoCo-Bonds, die als Herab-
schreibungsanleihe ausgestattet ist, wird als Instrument des zusätzlichen aufsichtsrechtlichen Kernkapitals 
mit einem gegebenenfalls infolge einer Herabschreibung verminderten Erfüllungsbetrag ausgewiesen. 
Eine Herabschreibung war bisher nicht erforderlich. 
 
Die strukturierten Produkte im Kundenkreditgeschäft (Forwardvereinbarungen, Darlehen mit Zinsunter-
grenze) wurden einheitlich (ohne Abspaltung der Nebenrechte) bilanziert und bewertet. 
 
Die zur Steuerung der allgemeinen Zinsänderungsrisiken abgeschlossenen Zinsswapgeschäfte wurden in 
die Gesamtbetrachtung des Zinsänderungsrisikos einbezogen und somit nicht gesondert bewertet. 
 
Im Rahmen einer wertorientierten Betrachtung unter Beachtung der IDW-Stellungnahme RS BFA 3 n. F. 
ist untersucht worden, ob sich aus der Bewertung der gesamten Zinspositionen des Bankbuchs ein Ver-
pflichtungsüberschuss ergibt. Das Bankbuch umfasst  entsprechend dem internen Risikomanagement  
alle bilanziellen und außerbilanziellen zinsbezogenen Finanzinstrumente außerhalb des Handelsbestan-
des. Bei der Beurteilung werden neben den zinsbezogenen Finanzinstrumenten des Bankbuchs auch de-
ren Aufwendungen (z. B. Standard-Risikokosten, Verwaltungskosten) berücksichtigt. Die Diskontierung 
erfolgt auf Basis der Zinsstrukturkurve am Abschlussstichtag.  
 
Die Berechnungen zum 31. Dezember 2021 zeigen keinen Verpflichtungsüberschuss. Eine Rückstellung 
gem. § 249 Abs. 1 Satz 1, 2. Alternative HGB ist somit nicht zu bilden. 
 
Die Sortenbestände wurden mit den Ankaufskursen der Bayern LB (Bayerische Landesbank) bewertet. 
 
Für getätigte Anlagen gezahlte Zinsen (sogenannte ) werden im GV-Posten 1 ausgewie-
sen. Die für aufgenommene Gelder von der Sparkasse empfangenen Positivzinsen werden im GV-Posten 
2 ausgewiesen. Negativ abzugrenzende Zinsen aus Geldanlagen werden in dem Posten bzw. Unterpos-
ten, dem sie zugehören, auf der Aktivseite der Bilanz und negative abzugrenzende Zinsen aus Geldauf-
nahmen und Einlagen auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. 
 
Die Zinsergebnisse aus Zinsswapgeschäften werden in der Gewinn- und Verlustrechnung kompensiert. 
Die Zinsaufwendungen und -erträge der Zinsswapgeschäfte werden auf Einzelgeschäftsebene netto dar-
gestellt und entweder unter GV1 (Zinsertrag) oder GV2 (Zinsaufwendungen) eingestellt. 
 
 
C. Erläuterungen zur Jahresbilanz 
 
Alle Angaben in EUR 
 
Für die Fristengliederung nach Restlaufzeiten gelten ausschließlich die in den §§ 8 und 9 RechKredV in 
Verbindung mit § 340d HGB getroffenen Regelungen. Von einer Einbeziehung der anteiligen Zinsen in die 
Aufgliederung nach Restlaufzeiten wurde gemäß § 11 Satz 3 RechKredV abgesehen. 
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Aktiva 3: 
Forderungen an Kreditinsti-
tute 

Die unter Posten 3b) andere Forderungen ausgewiesenen Bestände 
gliedern sich nach ihrer Restlaufzeit wie folgt: 

 - bis drei Monate  0,00 
 - mehr als drei Monate bis ein Jahr 0,00 
 - mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 27.469.886,00 
 - mehr als fünf Jahre 0,00 
   
 Im Posten 3b) enthaltene nachrangige Forderungen 
 Bestand am Bilanzstichtag 3.000.000,00 
 Bestand am 31.12. des Vorjahres 3.000.000,00 
   
 Forderungen an die eigene Girozentrale 10.229.323,27 

 
   
Aktiva 4: 
Forderungen an Kunden 
 

Die Forderungen an Kunden gliedern sich nach ihrer Restlaufzeit wie 
folgt: 

 - bis drei Monate  20.214.729,43 
 - mehr als drei Monate bis ein Jahr 23.921.621,14 
 - mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 122.005.107,01 
 - mehr als fünf Jahre 294.307.558,59 
   
 Die im Bilanzposten enthaltenen Forderun-

gen mit unbestimmter Laufzeit betragen 
 
 

6.796.557,25 
  

Folgende Zuordnung der einzelwertberichtigten Forderungen in der Fris-
tengliederung für die Bilanzposition Aktiva 4 wurde vorgenommen: die 
Zuordnung der gekündigten einzelwertberichtigten Forderungen erfolgt 

zelwertberichtigten Forderungen werden entsprechend ihrer Restlaufzeit 
den Laufzeitbändern zugeordnet. Gebildete Einzelwertberichtigungen 

 
 

 Forderungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis be-
steht: 

 Bestand am Bilanzstichtag 3.040.275,00 
   
 Bestand am 31.12. des Vorjahres 

 
Forderungen an verbundene Unterneh-
men: 
Bestand am Bilanzstichtag   
 
Bestand am 31.12. des Vorjahres 

3.040.275,00 
 
 

     
                     2.899.916,72 
 
                     1.455.000,00 

   
   
Aktiva 5: 
Schuldverschreibungen und 
andere festverzinsliche 
Wertpapiere 

Im Bilanzposten enthaltene Beträge, die bis 
zum nächsten Bilanzstichtag fällig werden: 

 
 

0,00 

 Von den im Bilanzposten enthaltenen börsenfähigen Wertpapieren sind: 
 

 - börsennotiert 123.522.450,48 
 - nicht börsennotiert  0,00 
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Aktiva 6: 
Aktien und andere nicht fest-
verzinsliche Wertpapiere  

Von den im Bilanzposten enthaltenen börsenfähigen Wertpapieren sind: 

 - börsennotiert 0,00 
 
 
 
 
 

- nicht börsennotiert  0,00 

 Die Sparkasse hält 100% der Anteile am Spezial-AIF-
 

i. H. v. 56.727 TEUR und einem Marktwert i. H. v. 60.883 TEUR. Der 
Masterfonds investiert nach den Anlagerichtlinien überwiegend in 
einzelne Immobilienfonds, deren Anlageschwerpunkte in Handels-, 
Gewerbe-, Büro-, Hotel-, Pflege- und Wohnimmobilien in Deutsch-
land liegen. Die im Geschäftsjahr erfolgten Ertragsausschüttungen 
betrugen 1.481 TEUR. Ab- oder Zuschreibungen wurden nicht vorge-
nommen. 
 
Eine Rückgabe der Anteile ist täglich und unter Abgabe einer unwi-
derruflichen Erklärung der Rückgabe möglich. Die Rücknahme erfolgt 
spätestens am letzten Bankarbeitstag des übernächsten Kalender-
quartals, welches auf die Rückgabeerklärung des Anlegers folgt. Der 
Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die Rückgabe der Anteile 
auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine 
Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen des Anlegers er-
forderlich erscheinen lassen. 
 
Die Sparkasse hält zudem 20,4% der Anteile an der geschlossenen 
Investmentkommanditgesellschaft Patrizia Grundinvest Hamburg 
Schloßstraße
Marktwert i. H. v. 3.080 TEUR. Der Fonds investiert in ein Studenten-
wohnheim in Hamburg. Die im Geschäftsjahr erfolgten Ertragsaus-
schüttungen betrugen 85 TEUR. Es kam zu Zuschreibungen in Höhe 
von 18,3 TEUR. 
 
Da es sich um eine geschlossene Beteiligung handelt, ist die Anteils-
rückgabe während der Laufzeit nicht möglich.  

 

  
Aktiva 7: 
Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Beteiligungen entfallen im Wesentlichen auf die Beteiligung am 
Stammkapital des Sparkassen- und Giroverbands für Schleswig-Hol-
stein (SGVSH, Kapitalanteil i. H. v. 1,35%)) und auf die Beteiligung an 
der Erwerbsgesellschaft der Sparkassen-Finanzgruppe mbH & Co. KG 
(Erwerbs KG, Kapitalanteil i. H. v. 0,04%), über die die Sparkasse mittel-
bar an der Landesbank Berlin Holding AG (LBBH) beteiligt ist. Die Er-
werbs KG weist zum 31.12.2020 ein Eigenkapital in Höhe von 3.294.552 
TEUR sowie ein Jahresergebnis von 7.465 TEUR aus. 
 
Aufgrund fehlender Offenlegungsverpflichtung wurde auf die Angaben 
gemäß § 285 Nr. 11 HGB i. V. m. § 286 Abs. 3 HGB zum Eigenkapital 
und zum letzten Geschäftsergebnis für die Beteiligung am SGVSH ver-
zichtet. Die Sparkasse hat keinen beherrschenden Einfluss. 
 
Der SGVSH hält direkt oder indirekt Beteiligungen an Gemeinschaftsun-
ternehmen des Finanzsektors (u. a. Provinzial Holding, DekaBank, LBS 
SH-HH, Deutsche Leasing) und wird dafür von seinen Mitgliedssparkas-
sen mit einem Stammkapital ausgestattet, dessen Höhe von der Ver-
bandsversammlung des SGVSH bestimmt wird. Der Bewertung der we-
sentlichen Beteiligungen liegen Zeitwertgutachten des SGVSH sowie ei-
ner externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf Basis des Ertragswert-
verfahrens zugrunde. Der SGVSH wurde bei der Erstellung der Zeitwert-
gutachten von einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unter-
stützt. 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktiva 8: 
Anteile an verbundenen           
Unternehmen 

 

 
Im Zusammenhang mit mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen des 
Finanzsektors können sich insbesondere aufgrund des aktuellen Ban-
kenumfeldes (u.a. strengere regulatorische Anforderungen, Niedrigzins-
phase) sowie Unsicherheiten hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklun-
gen, auch infolge der Covid-19-Pandemie sowie des Krieges in der Uk-
raine, zukünftig Abschreibungsrisiken ergeben, in Teilen bestehen Plan-
erfüllungsrisiken. 
 
 
Im Hinblick auf die untergeordnete Bedeutung der Tochterunternehmen 
für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Sparkasse wurde auf 
die Angaben gemäß § 285 Nr. 11 HGB in Verbindung mit § 286 Abs. 3 
Nr. 1 HGB verzichtet. Auf die Aufstellung eines Konzernabschlusses wird 
gem. § 296 Abs. 2 HGB verzichtet (untergeordnete Bedeutung für die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage). 
 

   
Aktiva 9: 
Treuhandvermögen 

Forderungen an Kunden 1.161.111,10 

  
 

 

Aktiva 12: 
Sachanlagen 

Die für sparkassenbetriebliche Zwecke ge-
nutzten Grundstücke und Bauten belaufen 
sich auf (Bilanzwert) 

 
 

1.578.996,22 
   
 Der Bilanzwert der Betriebs- und Ge-

schäftsausstattung beträgt 
 

509.990,00 
 

   
   
Aktiva 14: 
Rechnungsabgrenzungs-
posten 

Unterschiedsbeträge zwischen dem Nenn-
betrag und dem höheren Auszahlungsbe-
trag von Forderungen 

 
 

1.340,81 
   
 Bestand am 31.12. des Vorjahres 28.213,46 
   
 Unterschiedsbeträge zwischen dem Erfül-

lungs- und dem niedrigeren Ausgabebetrag 
bei Verbindlichkeiten oder Anleihen 

 
 

7.041,06 
   
 Bestand am 31.12. des Vorjahres 8.826,11 
 
Latente Steuern 

 
Aufgrund abweichender Ansatz- und Bewertungsvorschriften zwischen 
Handels- und Steuerbilanz bestehen zum 31. Dezember 2021 Steuer-
latenzen. Die Steuerentlastungen resultieren aus bilanziellen Ansatzun-
terschieden insbesondere aus der Forderungsbewertung und bei den 
Rückstellungen. Eine passive Steuerabgrenzung war nicht erforderlich, 
auf den Ansatz aktiver latenter Steuern wurde verzichtet. Die Ermittlung 
der Differenzen erfolgte unter Zugrundelegung eines Körperschaftsteu-
ersatzes von 15,0 % zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag und einem 
Gewerbesteuersatz von 13,3 %.  

 
 

  

Mehrere Posten der Aktivseite betreffende Angaben:  
Fremdwährung  

Der Gesamtbetrag der auf Fremdwährung 
lautenden Vermögensgegenstände be-
läuft sich auf 

 
 

656,77 
(Vorjahr 5.614,03) 

 
 
Anlagespiegel 
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Die immateriellen Anlagewerte (Aktiva 11) und die Sachanlagen (Aktiva 12) haben sich im Berichtsjahr 
wie folgt entwickelt: 
 

 
   
 
Das Finanzanlagevermögen hat sich im Berichtsjahr wie folgt ermittelt: 

  
 Bilanzwert am 31.12. 

des Vorjahres 
Nettoveränderung im 
Berichtsjahr 

Bilanzwert zum  
Bilanzstichtag 

Aktiva 6 
Aktien und andere nicht festver-
zinsliche Wertpapiere 

3.965.416,50 -177.455,45 3.787.961,05 

Aktiva 7 
Beteiligungen 

5.192.444,15 761.113,00 
 

5.953.557,15 

Aktiva 8 
Anteile an verbundenen Unterneh-
men 

1.025.000,00 0,00 1.025.000,00 

Aktiva 13 
Sonstige Vermögensgegenstände 

50,00 0,00 50,00 

    
Für das Finanzanlagevermögen wurde von der Zusammenfassungsmöglichkeit des § 34 Abs. 3 Rech-
KredV Gebrauch gemacht. 
 
 
Passiva 1: 
Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten 

 
Die unter Posten 1b) ausgewiesenen Bestände gliedern sich nach ihrer 
Restlaufzeit wie folgt: 

 - bis drei Monate  40.069.037,52 
 - mehr als drei Monate bis ein Jahr 51.588.138,56 
 - mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 53.339.978,35 
 - mehr als fünf Jahre 56.090.035,11 

 
   
 Verbindlichkeiten gegenüber der eigenen 

Girozentrale 
 
 
Der Gesamtbetrag der als Sicherheit 
übertragenen Vermögensgegenstände 
beträgt 
 

 
 0,00 
  
  
 
 
 
 
 

 
71.039.465,47 

  

Grundstücke und 
Gebäude

BGA höherw ertige 
Vermögensgegenstände

BGA geringw ertige 
Vermögensgegenstände

Summe BGA
Summe 

Sachanlagen

201.624,22 12.299.524,40 3.427.076,20 224.764,48 3.651.840,68 15.951.365,08

24.181,51 990.995,90 259.206,17 99.672,80 358.878,97 1.349.874,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225.805,73 13.290.520,30 3.686.282,37 324.437,28 4.010.719,65 17.301.239,95

184.833,22 11.610.488,59 3.137.453,20 125.762,48 3.263.215,68 14.873.704,27

6.984,51 101.035,49 187.112,17 50.401,80 237.513,97 338.549,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

im Zusammenhang mit Zugängen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

im Zusammenhang mit Abgängen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

im Zusammenhang mit Umbuchungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

191.817,73 11.711.524,08 3.324.565,37 176.164,28 3.500.729,65 15.212.253,73

16.791,00 689.035,81 289.623,00 99.002,00 388.625,00 1.077.660,81

33.988,00 1.578.996,22 361.717,00 148.273,00 509.990,00 2.088.986,22

Entwicklung des Anlagevermögens (Angaben in EUR)

Abgänge

Immaterielle 

Anlagewerte

Sachanlagen

Umbuchungen

Stand am 31.12. des Geschäftsjahres
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te Stand am 1.1. des Geschäftsjahres

Stand am 31.12. des Geschäftsjahres
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A
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Stand am 1.1. des Geschäftsjahres

Abschreibungen des Geschäftsjahres

Zuschreibungen des Geschäftsjahres

Stand am 31.12. des Geschäftsjahres
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Zugänge
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Passiva 2: 
Verbindlichkeiten gegen-
über Kunden 

Die unter Posten 2a) Unterposten ab) ausgewiesenen Bestände glie-
dern sich nach ihrer Restlaufzeit wie folgt: 

 - bis drei Monate  140.200,11 
 - mehr als drei Monate bis ein Jahr 0,00 
 - mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 300.094,28 
 - mehr als fünf Jahre 0,00 
  
 Die unter Posten 2b) Unterposten bb) ausgewiesenen Bestände glie-

dern sich nach ihrer Restlaufzeit wie folgt:  
 
 - bis drei Monate  10.496,31 
 - mehr als drei Monate bis ein Jahr 1.854,00 
 - mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 5.004.194,85 
 - mehr als fünf Jahre 0,00 
 
 
 

 
 
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene 
Unternehmen: 
Bestand am Bilanzstichtag   
 
Bestand am 31.12. des Vorjahres 

 
 
 

     
                          46.146,32 
 

                     25.466,79 
    

Passiva 4: 
Treuhandverbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 
Verbindlichkeiten gegenüber  
Kreditinstituten 

0,00 
 

1.161.111,10 
    
Passiva 6: 
Rechnungsabgrenzungs-
posten  

Unterschiedsbeträge zwischen dem Aus-
zahlungsbetrag bzw. den Anschaffungs-
kosten von Forderungen gegenüber dem 
höheren Nominalbetrag sind enthalten mit  

 
 
 

12.834,29 
    
 Bestand am 31.12. des Vorjahres 18.139,69 
    
Passiva 7: 
Rückstellungen 

Aus der Abzinsung der Rückstellungen für Pensionen mit dem durch-
schnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im 
Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der 
vergangenen sieben Jahre zum 31. Dezember 2021 ein Unterschieds-
betrag gemäß § 253 Abs. 6 S. 1 HGB von 909.864,00 EUR.  
 
Er unterliegt nicht weiter der Ausschüttungssperre nach § 253 Abs. 6 S. 
2 HGB, da in den Vorjahren in diesem Zusammenhang bereits ein ent-
sprechender Betrag der Sicherheitsrücklage zugeführt wurde. 

 
 
Passiva 9: 
Nachrangige Verbindlichkei-
ten 

 
 
Für nachrangige Verbindlichkeiten sind 
im Berichtsjahr Aufwendungen in folgen-
der Höhe angefallen: 

 
 
 
 

139.980,68 
    
 Die Bedingungen der Nachrangigkeit bei diesen Mitteln entsprechen Ar-

tikel 63 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR). Eine vorzeitige Til-
gung der nachrangigen Verbindlichkeiten ist nicht möglich. Nachträglich 
können der Nachrang nicht beschränkt und die Laufzeit und die Kündi-
gungsfrist nicht verkürzt werden. 
 
Bei den Verbindlichkeiten mit Nachrangabrede wird in zwei Fällen 10 % 
der Summe des Bilanzpostens 9 überschritten: 
 

- Volumen 2.700.000,00 EUR 
- Zinssatz 2,54 % 
- Fälligkeit 04.12.2028 

 
- Volumen 5.000.000,00 EUR 
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- Zinssatz 1,68 % 
- Fälligkeit 10.05.2031 

    
 Die weiteren sonstigen Mittelaufnahmen sind im Durchschnitt mit  

2,33 % verzinslich. Die Ursprungslaufzeiten betragen 10 Jahre.  
    
 Im Folgejahr werden keine dieser Mittelaufnahmen zur Rückzahlung fäl-

lig. 
   
Passiva 11: 
Instrumente des zusätzli-
chen aufsichtsrechtlichen 
Kernkapitals 
 

Der Posten enthält eine nachrangige Inhaberschuldverschreibung in 
Form einer AT1-Anleihe (CoCo-Bonds), die gemäß Art. 51 der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 als Posten des zusätzlichen Kernkapitals ange-
rechnet wird. 
  
Die Anleihe hat keinen Endfälligkeitstag. Sie kann von der Sparkasse 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 Tagen 
zum Ablauf von 5 Jahren seit dem Tag der Begebung und danach zu 
jedem Zinszahlungstag gekündigt und zurückgezahlt werden. Des Wei-
teren kann die Schuldverschreibung unter bestimmten aufsichtsrechtli-
chen oder steuerlichen Gründen vorzeitig gekündigt werden. Eine Kün-
digung bedarf der vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde. 
  
Die Sparkasse hat das Recht, die Zinszahlung nach freiem Ermessen 
ganz oder teilweise entfallen zu lassen. Entfallene Zinszahlungen wer-
den nicht nachgezahlt. 
  
Im Falle eines Auslöseereignisses ist eine Herabschreibung pro rata mit 
sämtlichen anderen Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals im 
Sinne der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die eine Herabschreibung bei 
Eintritt des Auslöseereignisses vorsehen, vorzunehmen. Die Vornahme 
einer Hochschreibung steht vorbehaltlich bestimmter Bedingungen im 
Ermessen der Sparkasse. 
 
Laut Emissionsvertrag ist eine Herabschreibung erst erforderlich, wenn 
die in Art. 92 Abs. 1 Buchstabe a) CRR oder einer Nachfolgeregelung 
genannte harte Kernkapitalquote unter den in Art. 54 Abs. 1 Buchstabe 
a) i) CRR genannten Wert von 5,125 % oder in einer Nachfolgeregelung 
gen -CET1-
für eine Herabschreibung der Anleihen ist somit nicht an einen Jahres-
fehlbetrag geknüpft; insofern fehlt es an einer Verlustbeteiligung, sodass 
die Herabschreibungsanleihe keinen Eigenkapitalcharakter sondern 
Fremdkapitalcharakter hat. Die laufende Bedienung der Herabschrei-
bungsanleihe ist infolge des Fremdkapitalcharakters unter den Zinsauf-
wendungen auszuweisen. Im Berichtsjahr sind Zinsen in Höhe von 
600.000,00 EUR angefallen. 

   
Posten 1b) unter dem Strich: 
Eventualverbindlichkeiten 

In diesem Posten werden für Kreditnehmer übernommene Bürgschaften 
und Gewährleistungsverträge erfasst. Auf Basis der regelmäßigen Boni-
tätsbeurteilungen der Kunden im Rahmen der Kreditrisikomanagement-
prozesse geht die Sparkasse für die hier ausgewiesenen Beträge davon 
aus, dass sie nicht zu einer wirtschaftlichen Belastung der Sparkasse 
führen werden. Sofern dies im Einzelfall nicht mit überwiegender Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden konnte, hat die Sparkasse ausrei-
chende Rückstellungen gebildet. 

   
 Im Zusammenhang mit der Beteiligung der Sparkasse an der Erwerbs-

gesellschaft der Sparkassen-Finanzgruppe mbH & Co. KG hat die Spar-
kasse eventuelle Verpflichtungsüberhänge gegenüber dem DSGV ö. K. 
aus Aufwendungsersatzansprüchen für bei den Sparkassen aufgenom-
mene Darlehen zur teilweisen Refinanzierung der Beteiligung auszuglei-
chen. Für das Geschäftsjahr 2021 wird der DSGV ö. K. keinen Aufwen-
dungsersatzanspruch geltend machen. Die Pflicht zur Bildung einer 
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Rückstellung für eventuelle Verpflichtungsüberhänge aus Aufwendungs-
ersatzansprüchen gegenüber dem DSGV ö. K. besteht aktuell folglich 
nicht. 

 
 
 
 
 

  

Posten 2 c) unter dem Strich: 
Andere Verpflichtungen 

Die unter diesem Posten ausgewiesenen unwiderruflichen Kreditzusa-
gen werden im Rahmen unserer Kreditvergabeprozesse herausgelegt. 
Auf dieser Grundlage sind wir der Auffassung, dass unsere Kunden vo-
raussichtlich in der Lage sein werden, ihre vertraglichen Verpflichtungen 
nach der Auszahlung zu erfüllen. Sofern dies im Einzelfall nicht mit über-
wiegender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, haben wir 
Rückstellungen gebildet. 

   
 
D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
   
 
 
GV 02: 
 
 
 
 
 
 
 
GV 12 
 
 
 
GV 29 Bilanzgewinn: 

 
 
Bei einzelnen Geschäftsvorfällen kommt es aufgrund der Auswirkungen 
des vorherrschenden Niedrigzinsumfeldes dazu, dass die Sparkasse 
für die Hereinnahme von Einlagen eine Vergütung (positive Zinsen / 
Verwahrentgelte) erhält. Diese positiven Zinsen bzw. Verwahrentgelte 
wurden im GuV-Posten 2 mit den Zinsaufwendungen, die üblicherweise 
bei derartigen Geschäftsvorfällen anfallen, durch offene Absetzung in 
einer zusätzlichen Vorspalte verrechnet. 
 
In dieser Position enthalten sind Aufwendungen für die Aufzinsung der 
Rückstellung für Altersversorgung in Höhe von insgesamt 900.941,56 
EUR. 
 
Der Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses sieht vor, den  
Bilanzgewinn in voller Höhe der Sicherheitsrücklage zuzuführen. 

   
   

E. Sonstige Angaben 
 
Nachtragsberichterstattung 
 
In 2022 kam es zu einer deutlichen Steigerung des Zinsniveaus. Hierdurch kommt es vorrangig im Bereich 
der Eigenanlagen zu einem deutlichen Abschreibungsbedarf. Die Sparkasse hat bereits erste Maßnahmen 
(u.a. Realisierung schwebender Gewinne) geplant und entsprechend in ihrer Unternehmensplanung ein-
fließen lassen. Weitere Maßnahmen sind derzeit in der Vorbereitung um einen weiteren Zinsanstieg ab-
zufedern. Die aktuelle Lage wird derzeit laufend analysiert. 
 
Organe der Sparkasse 
 
Verwaltungsrat 
 
Niels Schmidt, Bürgermeister bis 30.04.2022 
Gernot Kaser, Bürgermeister ab 01.05.2022 

(Vorsitzender) 
(Vorsitzender) 

Norbert Weller, Steuerberater (1. stellv. Vorsitzender) 
Claudia Wittburg, Projektleiterin  (2. stellv. Vorsitzende) 
Kristin Bahner, Sparkassenangestellte 
Sandra Beyer, Sparkassenangestellte 

 

Ulf Gollnick, Sparkassenangestellter  
Carsten König, Sparkassenangestellter 
Ursula Lauenstein, Physiotherapeutin 

 

Armin Liefländer, Dipl.-Bauingenieur  
Ingrid Paradies, Kindertagesstättenleiterin  
Kathrin Rabe-Kuper, kfm. Angestellte  
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Wolfgang Rüdiger, Dipl.-Ing. i.R.  
Klaus-Dieter Schröder, Dipl.-Ing. i.R.  
Olaf Wuttke, Pensionär 
Michael Zacher, Sparkassenangestellter 

 

 
Vorstand 
 
Sparkassendirektor Marc Cybulski (Vorsitzender) 
Sparkassendirektor Heiko Westphal bis 31.12.2021  

  Sparkassendirektor Florian Graßhoff ab 01.01.2022 
 
Vorstandsvertreter 
  
Florian Krohn, Sparkassenangestellter 
Florian Graßhoff, Sparkassenangestellter bis 31.12.2021 

 

 
 
Mandate gemäß § 340a Abs. 4 Nr. 1 HGB 
 
Sparkassendirektor Marc Cybulski 
Aufsichtsratsmitglied der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG 
Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Wedel GmbH 
 
 
Sonstige finanzielle Verpflichtungen und weitere Angaben 
 
Mit der Beteiligung an der Verwaltungsgesellschaft der schleswig-holsteinischen Sparkassenorganisation 
GbR, Kiel ist die unbeschränkte Haftung für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbunden. 
 
Für Sparkassen ist im Jahr 2018 eine bundesweit einheitliche Methodik zur quantitativen Ermittlung von 
nicht passivierten mittelbaren Pensionsverpflichtungen nach Rechtauffassung des IDW entwickelt worden. 
Sparkassen haben ihren Arbeitnehmern Leistungen der betrieblichen Altersversorgung nach Maßgabe 

 über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes  
Tarifvertrag Altersversorgung - 
gen der betrieblichen Altersversorgung gemäß ATV zu verschaffen, ist die Stadtsparkasse Wedel bei der 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) beteiligt. 
 
Die VBL finanziert die Versorgungsverpflichtungen im Umlageverfahren. Hierbei wird im Rahmen eines 
Abschnittsdeckungsverfahrens mit einem grundsätzlich fünfjährigen Deckungsabschnitt (vgl. § 62 der 
VBL-Satzung) ein Umlagesatz bezogen auf die zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der versicherten 
Beschäftigten ermittelt. Die VBL erhebt zusätzlich zur Deckung der im ehemaligen Gesamtversorgungs-
system entstandenen Versorgungsansprüche ein Sanierungsgeld. Der Umlagesatz beträgt derzeit insge-
samt 8,26 % der zusatzversorgungspflichtigen Gehälter (einschließlich 1,41 % Eigenanteil der Pflichtver-
sicherten an der Umlage und weiteren 0,4 % zusätzlichem Arbeitnehmeranteil an der Umlage). Ein über 
den Umlagesatz hinausgehendes Sanierungsgeld ist im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht angefallen. Der 
Umlagesatz bleibt in 2021 voraussichtlich unverändert. 
 
Der Rechtsanspruch der versorgungsberechtigten Mitarbeiter zur Erfüllung des Leistungsanspruchs ge-
mäß ATV richtet sich gegen die VBL, während die Verpflichtung der Sparkasse ausschließlich darin be-
steht, der VBL im Rahmen des mit ihr begründeten Beteiligungsverhältnisses die erforderlichen, satzungs-
mäßig geforderten Finanzierungsmittel zur Verfügung zu stellen. Die Gesamtaufwendungen für die Zu-
satzversorgung bei versorgungspflichtigen Entgelten von 4.823.532,18 EUR betrugen im Geschäftsjahr 
2021 299.400,78 EUR. 
 
Nach der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) in seinem Rechnungslegungsstandard IDW RS HFA 30 
n. F. vertretenen Rechtsauffassung begründet die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung bei 
einem externen Versorgungsträger wie der VBL handelsrechtlich eine mittelbare Versorgungsverpflich-
tung. Die VBL hat im Auftrag der Sparkasse den nach Rechtauffassung des IDW (vgl. IDW RS HFA 30 n. 
F.) zu ermittelnden Barwert der auf die Sparkasse im umlagefinanzierten Abrechnungsverband entfallen-
den Leistungsverpflichtung zum 31. Dezember 2021 ermittelt.  
 
Unabhängig davon, dass es sich bei dem Kassenvermögen um Kollektivvermögen aller Mitglieder des 
umlagefinanzierten Abrechnungsverbandes handelt, ist es gemäß IDW RS HFA 30 n. F. für Zwecke der 
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Angaben im Anhang nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB anteilig in Abzug zu bringen. Auf dieser Basis beläuft 
sich der gemäß Art. 28 Abs. 2 EGHGB anzugebene Betrag auf 12.838 TEUR. 
 
Der Barwert der auf die Sparkasse entfallenden Leistungsverpflichtung wurde in Anlehnung an die versi-
cherungsmathematischen Grundsätze und Methoden (Anwartschaftsbarwertverfahren), die auch für un-
mittelbare Pensionsverpflichtungen angewendet wurden, unter Berücksichtigung einer von der VBL unter-
stellten jährlichen Rentensteigung von 1% und unter Anwendung der biometrischen Rechnungsgrundla-
gen VBL 2010 G ermittelt. Als Diskontierungszinssatz wurde gemäß § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB i. V. m. der 
Rückstellungsabzinsungsverordnung der auf Basis der vergangenen zehn Jahre ermittelte durchschnittli-
che Marktzinssatz von 2,30 % verwendet, der sich bei einer pauschal angenommenen Restlaufzeit von 15 
Jahren ergibt. Da es sich nicht um ein endgehaltbezogenes Versorgungssystem handelt, sind erwartete 
Gehaltssteigerungen nicht zu berücksichtigen. Die Daten zum Versichertenbestand der Versorgungsein-
richtung per 31. Dezember 2021 liegen derzeit noch nicht vor, sodass auf den Versichertenbestand per 
31. Dezember 2020 abgestellt wurde. 
 
Der gemäß Art. 28 Abs. 2 EGHGB anzugebene Betrag bezieht sich auf die Einstandspflicht der Sparkasse 
gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG, bei der die Sparkasse für die Erfüllung der zugesagten Leistung ein-
zustehen hat (Subsidiärhaftung), sofern die VBL die vereinbarten Leistungen nicht erbringt. Hierfür liegen 
gemäß der Einschätzung des Verantwortlichen Aktuars im Aktuar-Gutachten 2021 für die Sparkasse keine 
Anhaltspunkte vor. Vielmehr bestätigt der Verantwortliche Aktuar der VBL in diesem Gutachten die Ange-
messenheit der rechnungsmäßigen Annahmen zur Ermittlung des Finanzierungssatzes und bestätigt auf 
Basis des versicherungsmathematischen Äquivalenzprinzips die Sicherstellung der laufenden Finanzier-
barkeit der Verpflichtung der VBL. 
 
Die Sparkasse gehört dem Sparkassenstützungsfonds des SGVSH an. Der Sparkassenstützungsfonds ist 
Bestandteil des institutsbezogenen Sicherungssystems der Sparkassen-Finanzgruppe. Die Mittel für das 
Sicherungssystem werden durch Beiträge von den angehörenden Instituten erbracht. Der Gesetzgeber 
sieht vor, dass das Sicherungssystem seine finanziellen Mittel bis zum 3. Juli 2024 aufbaut. Die gesetzliche 
Zielausstattung beträgt dabei 0,8 Prozent der gedeckten Einlagen der Mitglieder des Sicherungssystems. 
Die künftigen Einzahlungsverpflichtungen in das nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 43 EinSiG als Einlagensi-
cherungssystem anerkannte institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe belau-
fen sich am Bilanzstichtag auf ca. 600 TEUR. Bis zum Erreichen des individuellen Zielvolumens in 2024 
sind jährliche Beträge zu entrichten. 
 
Die Verbandsversammlung des SGVSH hat am 15. September 2021 u.a. eine geänderte Rahmensatzung 
für das Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe beschlossen. Die zuvor auch bereits von der 
DSGV-Mitgliederversammlung beschlossenen, zusätzlich von allen DSGV-Mitgliedern unterzeichneten 
Eckpunkte beinhalten die Verpflichtung aller DSGV-Mitglieder, sich ab 2025 am Aufbau eines Zusatzfonds 
zum Sicherungssystem zu beteiligen. Es steht zwar noch nicht fest, dass die EZB die beschlossene Re-
gelung akzeptiert, es ist aber davon auszugehen, dass die EZB keine Regelung akzeptieren wird, die 
hinter dem Beschlossenen zurückbleibt. Die mit den Eckpunkten beschlossene Zahlungsverpflichtung ist 
daher als Minimum anzusehen. Somit können sich die Sparkassen den künftigen Beitragszahlungen nicht 
entziehen. Der auf die Sparkasse entfallende Beitrag am Zusatzfonds beläuft sich auf Basis der angenom-
menen Werte zum Ende der Dotierungsphase auf 2,6 Mio. EUR. Bis zum Erreichen des Zielvolumens in 
2032 sind jährliche Beträge zu entrichten. 
 
Die Sparkasse ist nach § 35 Abs. 1 Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein Mitglied des Spar-
kassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein (SGVSH). Der SGVSH ist eine Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts und hat die Aufgabe, die gemeinsamen Angelegenheiten seiner Mitgliedssparkassen 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben wahrzunehmen und zu fördern. Zu diesem Zweck werden auch Beteili-
gungen an Gemeinschaftsunternehmen des Finanzsektors (u.a. Provinzial Holding, DekaBank, LBS SH-
HH, Deutsche Leasing sowie früher HSH) gehalten. Für die Verbindlichkeiten des SGVSH (u.a. sonstige 
Verpflichtungen z.B. aus der Gewährträgerhaftung für Beteiligungsunternehmen) haftet den Gläubigern 
gegenüber allein der SGVSH. Der Verband kann einen nach Heranziehung der Sicherheitsrücklage ver-
bleibenden Fehlbetrag von den Mitgliedssparkassen nach dem Verhältnis ihrer Einzelanteile einfordern. 
Für uneinbringliche Beträge haften die übrigen Mitglieder in gleicher Weise. Der Verband erhebt nach § 
37 Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein eine Umlage von den Mitgliedssparkassen, soweit 
seine sonstigen Einnahmen die Geschäftskosten nicht tragen. 
 
Weitere Übernahmeverpflichtungen bestehen in Höhe von insgesamt 3.830 TEUR aus der Zeichnung von 
Fondsanteilen. Die Anlage der Mittel erfolgt in Immobilien und durch Vergabe von Mezzaninekapital. 
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Am Bilanzstichtag bestanden noch nicht abgewickelte zinssatzbezogene Termingeschäfte (Payerzins-
swaps) in Höhe von 60,0 Mio. EUR. Die nach der Marktbewertungsmethode ermittelten Marktwerte betra-
gen zum Bilanzstichtag +141 TEUR. Die noch nicht abgewickelten Zinsderivate wurden im Rahmen der 
Steuerung des allgemeinen Zinsänderungsrisikos abgeschlossen. Bei den Kontrahenten im Derivatege-
schäft handelt es sich ausschließlich um Institute der Sparkassen-Finanzgruppe. Die Ermittlung der Markt-
werte aus diesen Positionen erfolgte anhand eines zentral in der Sparkassenorganisation eingesetzten 
Programms, das auf bankaufsichtlich anerkannten Bewertungsmethoden basiert.  
 
Das als Aufwand erfasste Honorar für den Abschlussprüfer gemäß § 285 Satz 1 Nr. 17 HGB betrug im 
Geschäftsjahr 265.113,60 EUR für die Abschlussprüfung und 8.896,00 EUR für andere Bestätigungs-
dienstleistungen. Bei den anderen Bestätigungsleistungen handelt es sich um die Prüfung des Wertpa-
pierdienstleistungs- und Depotgeschäftes, sowie die Prüfung der GLRG Geschäfte. Daneben fielen für 
Abschlussprüfungsleistungen unseres Abschlussprüfers bei unseren Tochtergesellschaften S-Immobilien-
Verwaltungsgesellschaft mbH und S-Immobiliengesellschaft Wedel mbH & Co. KG 23.533,42 EUR an. 
 
Für die Festlegung der Struktur und der Höhe der Bezüge der Mitglieder des Vorstandes ist der Verwal-
tungsrat zuständig. Der Verwaltungsrat orientiert sich dabei an den Empfehlungen des Sparkassen- und 
Giroverbandes für Schleswig-Holstein. Mit den Mitgliedern des Vorstandes bestehen auf fünf Jahre befris-
tete Dienstverträge. Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung wurden nicht vereinbart. Neben der 
Festvergütung erhalten die Mitglieder des Vorstandes eine leistungsbezogene variable Vergütung.  
 
Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstandes betrugen im abgelaufenen Geschäftsjahr 635.778,57
EUR. 
 
Dem Vorstandsvorsitzenden Marc Cybulski wurden eine Festvergütung in Höhe von 276.254,44 EUR und 
eine variable Zahlung in Höhe von 53.250,89 EUR gezahlt. Darüber hinaus erhielt er sonstige Vergütungen 
in Höhe von 15.534,36 EUR.  
Dem Vorstandsmitglied Heiko Westphal wurden eine Festvergütung in Höhe von 245.462,40 EUR und 
eine variable Zahlung in Höhe von 37.092,48 EUR gezahlt. Darüber hinaus erhielt er sonstige Vergütungen 
in Höhe von 8.184,00 EUR.  
 
Die sonstigen Vergütungen betreffen fast ausschließlich Sachbezüge aus der privaten Nutzung von 
Dienstfahrzeugen.  
 
Die Dienstzeit der Mitglieder des Vorstandes endet im Falle der Verlängerung der bestehenden Verträge 
spätestens mit Ablauf des Monats, in dem sie ihr 68. Lebensjahr vollenden.  
 
Der Barwert des Pensionsanspruches für Marc Cybulski beläuft sich zum 31.12.2021 auf 3.195.926,00 
EUR, im Jahr 2021 wurden der Pensionsrückstellung 795.727 EUR zugeführt.  
 
Bei Nichtverlängerung der Dienstverträge hat der Vorstandsvorsitzende Marc Cybulski Anspruch auf Zah-
lung von Pensionsbezügen. Diese würden auf Basis des aktuellen Standes für Marc Cybulski 175.727,93 
EUR p.a. betragen.  
 
Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr Gesamtbezüge in Höhe 
von 65.826,00 EUR. 
 
Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten entsprechend der "Richtlinien über die Entschädigung der 
Mitglieder des Verwaltungsrates" öffentlich-rechtlicher Sparkassen des SGVSH i. V. m. § 21 SpkG monat-
liche Aufwandsentschädigungen in Abhängigkeit von ihrer Mitgliedschaft im Verwaltungsrat, in seinen sat-
zungsmäßigen Ausschüssen und/oder ihrer Tätigkeit als Vorsitzender oder Stellvertreter des Vorsitzenden 
des Gremiums. Im Geschäftsjahr 2021 wurden folgende erfolgsunabhängigen Aufwandsentschädigungen 
gezahlt: Niels Schmidt 7.200,00 EUR, Norbert Weller 6.426,00 EUR, Claudia Wittburg 3.600,00 EUR, Kris-
tin Bahner 3.600,00 EUR, Sandra Beyer 3.600,00 EUR, Ulf Gollnick 3.600,00 EUR, Carsten König 
3.600,00 EUR, Ursula Lauenstein 3.600,00 EUR, Armin Liefländer 5.400,00 EUR, Ingrid Paradies 5.400,00 
EUR, Kathrin Rabe-Kuper 3.600,00 EUR, Wolfgang Rüdiger 3.600,00 EUR, Klaus-Dieter Schröder 
5.400,00 EUR, Olaf Wuttke 3.600,00 EUR, Michael Zacher 3.600,00 EUR. 
 
Für Pensionsverpflichtungen gegenüber früheren Mitgliedern des Vorstandes und deren Hinterbliebene 
sind zum 31.12.2021 6.609.745,00 EUR zurückgestellt. Die Versorgungsbezüge betrugen im Geschäfts-
jahr 365.887,23 EUR. 
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Die Kredite und Vorschüsse an den Vorstand sowie die zu seinen Gunsten eingegangenen Haftungsver-
hältnisse betragen 661.103,00 EUR. Die entsprechenden Kreditgewährungen an Mitglieder des Verwal-
tungsrates betragen 287.584,00 EUR.  
 
Wir beschäftigten im Jahresdurchschnitt: 
 
   2021   2020 
       
Vollzeitbeschäftigte   54   53 
Teilzeitbeschäftigte   25   24 
   79   77 
       
       
       
       

Wedel, den 23.05.2022 

 

 

D e r    V o r s t a n d 

                                                                                

            

 

       
              (Cybulski)                                                      (Graßhoff) 
 
 





















 




